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Haushaltsbegleitgesetz 

Artikel 2 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder 
 

 

 

Das Zweite Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und Ju-

gendhilferechtes (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder -GTK) vom 29. Oktober 
1991 (GV. NW. S. 380), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 413), 
wird wie folgt geändert: 
 
 
Nach § 18 a wird folgender § 18 b eingefügt: 
 
„§ 18 b Haushaltskonsolidierungsbeitrag 
 
(1) § 18 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, dass sich der Landeszuschuss im Jahr 2004 um 1.916 
Euro und im Jahre 2005 um 2.838 Euro für jede im Bezirk des örtlichen Trägers der öffentli-
chen Jugendhilfe vorgehaltene Gruppe in den nach diesem Gesetz geförderten Tageseinrich-
tungen für Kinder, die im Eigentum des Trägers steht oder er Erbbauberechtigter ist oder wirt-
schaftlich dem Eigentümer gleichgestellt ist, verringert. Für alle anderen in den nach diesem 
Gesetz geförderten Tageseinrichtungen vorgehaltenen Gruppen verringert sich der Landeszu-
schuss im Jahr 2004 um 1.516 Euro und im Jahr 2005 um 2.238 Euro. Der Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe kürzt den nach den Regelungen dieses Gesetzes und der nach diesem Ge-
setz ergangenen Verordnungen errechneten Zuschuss zu den Betriebskosten an den Träger der 
Einrichtung für jede in der Einrichtung vorgehaltene Gruppe um die in den Sätzen 1 und 2 für 
das jeweilige Jahr genannten Beträge.  
 
(2) Abweichend zu § 2 Abs. 4 der Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die 
Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverord-
nung -BKVO) können die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder in den Jahren 2004 und 
2005 die Sachkostenpauschalen und gegebenenfalls vorhandene Rücklagen unabhängig von 
der Qualifizierung als Grund- oder Erhaltungspauschale zur Deckung der Sachkosten einset-
zen. In den Jahren 2004 und 2005 können die Rücklagen auch für mehrere Tageseinrichtun-
gen desselben Trägers, die dieser  zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Gesetzes im 
Gebiet des Kreises (§ 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) betreibt, zusam-
mengefasst werden; dieses gilt auch für den Fall, dass die Tageseinrichtungen von mehreren, 
demselben Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege angehörenden Trägern betrieben 
werden.“ 
 
 


